
ireis JUntt

für den Kreis Usingen.
_ >- > imli W. rMn tonn H

, «r»entltch 8' Mal: Dienstag«, Donnerstag»
inLitaa « mit den wöchentlichen Freibetlagen

Sovutaa »blatt ' und . De» Sandmann»
° Wochenblatt' .

Druck und » erlag von
R. Wagner ' ; » nchdruckeret in Ufingen.

Tchriftleit, ag : Richard Wagner.

Fems- recher Nr. 21.

prei» : Durch die Post bezogen vierteljährlich
1,50 "Mk (außerdem 24 Pfennige Bestellgeld.) Im
Berlage für den Monat 45 Pfg . — Einrtcknn-Sgebühr:
Anzeigen 20 Pfg .. Reklamen 40 Pfg . die Garmond,eile.

Samstag , den 29. September 1917. 62. Jahrgang.

Dtliiher Teil.
Ufingen, den 25 September 1917.

. »ewilligung von Bezugsscheinenauf Web-
.»dStückwaren mit Ausnahme von Papier-
. k«r Abblendung der Fenster»egen Flieger,

wegen de, Mangels an solchen Stoffen
Antragsteller find auf Ersatzmittel

^jden. Brett- und Holzdrahtjulousten,
und PapiergewebeRullo», teilweise dunklen

Estrichu. dgl.) zu verweisen.
Der Königliche Landrat.

v. Bezold._
Ufingen, den 27. September 1917.

Herrn Bürgermeister werden hiermit an
Muitige Einhaltung de» Termin» über die
Jtlaufenen Monat erteilten Bezugsscheine

' Der Königliche Landrat.
v. Bezold.

Mung über die Erhebung der
id,ernte und Die Nachprüfung
«tefiSchenerhebung im Jahre 191?

Vom 30. August 1917.
j Grund der Verordnung über Krieg»'
ta«:> zur Sicherung der Volksernährung
ft Mai 1916 (Reichs-Äesetzbl. S . 401)
Mdung mit § 1 der Verordnung über die
mg eine» Kriegsernährungram» vom 23.
M6(Reichs-Gesetzbl. S . 403) bestimme ich:

8 i
der Zeit vom 30. September bi» 15.

1 1917 findet eine Erhebung der Getreide-
ln Berbindung mit einer Nachprüfung der
mnd der Verordnung über eine Ernteflächrn-
»g im Jahre 1917 vom 20. Mai 1917
»Gesetzbl. S . 413) vorgenommenen Ernte
»Hebung statt.

8 2
Ernterrhebung und die Nachprüfung der

iiche hat zu erfolgen für:
Leizen

») Winterfrucht,
d) Sommerfrucht;

Spelz— Dinkel, Fesen— sowie Emer
und Einkorn(Winter- und Sommerfrucht),
Ertrag in enthülster Frucht(Kernen) ;

I*
:tl
r

ittit

Die Zeichnung zur Kriegsanleihe ist das
öffentliche Daukgebet des deutschen Volkes.

«erste

») Winterfrucht,
d) Sommerfrucht;

a) Winterfrucht,
« b) Sommerfrucht;

' ^ >Reiferj
j*®.«ewenge au« den Getreidearten1 bi» 5.
[j . § 3

dir Srmeerhebung undl'die Nachprüfung der
^älhr erfolgt gemeindeweise. Die Ausführung
d»Temeindebehörden oder den nachZ 2 der
“ning übet eine Ernteflächenerhebung im Jahre

miannten Sachverständigen und Vertrauens-
»6. Sie ist unter Zugrundelegung der bei

chenerhebung vom 15. bis 25. Juni
^gestellten Ort»lipen unter Zuziehung der

Betriebsinhaber oder ihrer Stellvertreter für jeden
landwirtschaftlichen Betrieb gesondert vorzunehmen.

8 4
Die Gemeindebehörden, Sachverständigen und

Vertrauensleute sind befugt, zum Zwecke der Er-
Hebung die Grundstück- landwirtschaftlicher Betriebs¬
inhaber zu betreten. Die landwirtschaftlichen Be¬
triebsinhaber oder ihre Stellvertreter haben ihnen
auf Verlangen Auskunft über Anbau, und Ernte,
verhältniffe sowie über die Ernteergedniffe zu geben
und darüber vorhandene Aufzeichnungen vorzulegen.

Dt- zuständige Behörde kann den probeweisen
Ausdrusch von Getreide anordnen.

8 b
Die Erhebung erfolgt durch OrtSliften(Muster

1), in welche die Ergebniffe der Feststellungen
einzutragen find. Die OrtSliften find sofort nach
Beendigung der Erhebung, spätesten« bi« zum 20.
Oktober 1917 der zuständigen unteren Verwaltung«,
behörde einzureichen.

8 6
Die unteren Verwaltungsbehördenfind verpflich¬

tet, die OrtSliften unter Heranziehung geeigneter
Sachverständigernachzuprüsen und eine Zusammen,
stellung der Ergebniffe der OrtSliften nach dem
MusterS bis zum 30. Oktober 1917 der von der
LandeSzentralbehörde zu bestimmendenStelle einzu-
reichen.

8 7
Die Landeszentralbehörden haben eine nach Be.

zirken der unteren Verwaltungsbehörden gegliederte
Zusammenstellung der Ergebniffe der Erhebung
nach dem Muster2 bi» zum4. November 1917
der ReichSgetreidestelle und dem Kaiserlichen Statiftt-
schen Amte einzureichen.

8 ^
Die Lande-zrntralbehörden erlaffen die Be-

stimmungen zur Ausführung dieser Verordnung.
Ihnen obliegt die Herstellung und Versendung der
erforderlichen Drucksachen. Sie können bestimmen,
daß die Erhebung nach anderen als den in dem
Muster l vorgesehenen Flächen, und Gewicht»-
maßen erfolgt. Sie bestimmen, wer als zuständige
Behörde sowie als untere Verwaltungsbehörde an-
zusehen ist. Sie können die Vorschriften dieser
Verordnung auf andere Früchte aUSdehnen.

Die AussühcungSbestimmungenfind dem Kriegs-
ernährungSamt und dem Kaiserlichen Statistischen
Amte bis zum 30. September 1917 einzusenden.

8 9
Betriebsinhaber oder Stellvertreter von Betrieb»,

inhabern, die vorsätzlich die Angaben, zu denen fie
auf Grund dieser Verordnung und der zu ihrer
Ausführung ergehenden Bestimmungen verpflichtet
find, nicht oder wiffentlich unrichtig oder unvoll¬
ständig machen, oder die den nach8 4 Abs. 2
und§ 8 getroffenen Anordnungen nicht Nachkommen,
werden mit Gefängnis bi« zu sechs Monaten und
mit Geldstrafe bis zu zehntausend Mark oder mit
einer dieser Strafen bestraft.

Betriebsinhaber oder Stellvertreter von Be¬
triebsinhabern, die fahrläsfig die Angaben, zu denen
sie auf Grund dieser Verordnung oder der zu ihrer
Ausführung ergehenden Bestimmungen verpflichtet
find, nicht oder unrichtig oder unvollständig machen,
werden mit Geldstrafe bis zu dreitausend Mark
bestraft.

8 10
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der

Verkündung in Kraft.
Berlin, den 30. August 1917.
Der Präsident de« KriegSernähruogsamtS

I . B.
v. Braun

Die OrtSliften mit der AuSsührungSanweisung
lasse ich nach Eingang den Bürgermeistern direkt
zugehen.

Usingen, den 25. September 1917.
Der Königliche Landrat.

v. Bezold.

Ufingen, den 27. September 1917.
Die Herrn Bürgermeister de» Kreises, soweit

fie meine Verfügung vom 29. 8. 17. L. 6958,
betreffend namentliche Verzeichniffe der Schwelst
und Schwerarbeiter noch nicht erledigt haben, werden
um sofortige Erledigung innerhalb3 Tagen ersucht,
andernfalls für die Schwerst- und Schwerarbeiter
dieserG meinden keine Zulagen mehr bewilligt
werden können.

Der Königliche Landrat.
I V.:

Schönfeld,  Kreissekretär.
Nr. Vl. G. 844/9. 17. KRK

KkKllMtlMchllllS.
Aus Grund de» § 4 der Bekanntmachung

über die Sicherstellung von Kriegsbedarf in der
Fassung vom 36. April 1917 (Reichs-Gesetzbl.
S . 376) wird hiermit Nachstehende» bekannt ge¬
macht:

a)  gebrauchte und ungebrauchte
Segel , Zelt - uuv Zeltplane,
die nicht mehr als solche Ver¬
wendung finde», werden hier¬
mit beschlagnahmt.

b)  Freigabe erfolgt durch die
Kriegs -Rohstoff Abteilung des
Königlich Preutzische» Kriegs¬
ministeriums , Berlin.

Mit Gefängnis bi« zu einem Jahr oder̂mit
Geldstrafe bis zu zehntausend Mark wird, sofern
nicht nach allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen
verwirkt find, bestraft:

1. usw.
2. wer unbefugt einen beschlagnahmten Ge»

genstand beiseite schafft, beschädigt oder
zerstört, verwendet, verkauft oder kauft
oder ein andere» Veräußerungs- oder Er-
werbtgeschäft über ihn abschließt;

3. wer der Verpflichtung, die beschlagnahmten
Gegenstände zu verwahren und pfleglich



zu behandeln, zu widerhandelt;
4. wer den nach§ 5 der Gesetzes erlassene»

Ausführungsbestimmungen zuwiderhandelt.
Frankfurta. M., den 35. September 1917.

Der stellv. Kommandierende General:
Riedel

Generalleutnant.

Bekanntmachung.
Nr. Q. 3/6. 17 St R A..

betreffend Höchstpreise firrKork-
abfälle nnd Korkerzengniffe.

Bom 25 . September 1917.
Nachstehende Bekanntmachung wird auf Grund

de« Gesetzes über den Belagcrungrzuitand vom
4. Juni 165! in Verbindung mit dem Gesetz
vom 11. Dezember 1915 (Reichs-Gesetzbl. S,
813) — in Bayern auf Grund der Allerhöchsten
Verordnung vom 31. Juli 1914 —, der GehtzkS,
betreffend Höchstpreise, vom4. August»914(Reichs-
Gesitzbl. S . 339) in der Faffung vom 17. Dezember
1914 (Reichs-Gesetzbl. S . 516) und in Verbindung
Mit den Bekanntmachungen über die Aenderung diese«
Gesetze» vom 31. Januar 1915 (Reichs-Gesetzbl. S.
35), vom 33. S -ptember 1915 (Reichs-Gesetzbl.
5 . 603), vom 33. Mörz 1915(R ichr-Gesetzbl S.
183) und vom 33. März 1917 (Neich-Gesetzbl.
S . 353) mit dem Bemerken zur allgemeinen
Kenntnis gebracht, daß Zuwiderhandlungen nach
den in der Anmerkung*) adgedrucktcn Bestimmungen
bestraft werden, sofern nicht nach den allgemeinen
Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind-

Auch kann der Betrieb der Handelrgewerbee
gemäß der B.kanntmachung zur Fernhall,-ng un-
zuverlässtger Personen vom Handel vom 33.
September 1915 (Reich« Gesetztst. S . 603) urlei-
sagt werden.

8 i
Bo « der Bekanntmachung betroffene

Gegenstände.
Bon dieser Bekanntmachung werden alle im

8 3 aufgeführten Gegenstände betroffen.
§ 2

Höchstpreise.
Der Verkaufspreis darf höchstensb-Iragen für:

I. ») Zierkorkholz für 100 leg 50 N.

*) Mit Gefängnis bis zu einem Jahr und mit
Geldstrafe bis zu zehntausend Mark oder mit
einer dieser Strafe» wird bestraft:

I. wer die festgesetzten Höchstpreise überschreitet;
3. wer einen anderen zum Abschluß eines Ver¬

trages aufforderi, durch den die Höchstpreise
überschritten werden ober sich zu einem solchen
Vertrage er bietet;

3. wer einen Gegennand, der von einer Auf¬
forderung(§§ 3, 3 des Gesetze,, betreff-nd
Höchstpreise) betroffen ist, beiseiteschafft, de-
schädigt oder zerstört;

4. wer der Aufforderung der zuständigen Be¬
hörde zum Verkauf von Gegenständen, für
die Höchstpreise festgesetzt stnd. nicht nach¬
kommt;

5. wer Vorräte an Gegenständen, für die Höchst,
preise festgesetzt sind, den zustäiidigen Be¬
amten gegenüber verheimlich,;

6. wer den nach§ 5 des Gesetzes, betreffend
Höchstpreise, erlassenen Aussührungrbestim-
mungen zuwiderhandelt.

Bei vorsätzlichen Zuwiderhandlungen gegen
Nummer1 oder2 ist die Geldstrafe mindistenS
auf das doppelte des Betrages zu bemessen um
den der Höchstpreis überschritten worden>st oder
in den Fällen der Nummer2 überschritten werden
sollte; übersteigt der Mindestbeirag zehntausend
Mark, so ist auf ihn zu erkennen. Im Falle
mildernder Umstände kann die Geldstrafe bi» auf
die Hälfte de» Mindestd trage» ermäßigt werden.

In den Fällen der Nummer1 und 3
kann neben der Strafe angeordnet werden, daß
die Verurteilung auf Kosten de»Schuldigen öffentlich
bekanntzumachcn ist; auch kann neben Gesängnir-
strafe auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte
erkannt werden.

Reben der Strafe kann auf Einziehung der
Geg nstände auf die sich die strafbare Handlung
bezieht, erkannt werden, ohne Unterschied, ob sie
dem Täter gehören oder nicht.

d) Korkabfälle für 100 kg 60 M.
c) Korkschrol(nicht un¬

ter1 mm Körnung) „ 100 „ 90 „
b) Staubfreie» Korkmehl

(korksarbig und
Korkschleism.hl „ 100 „ 50 „

v) Korkgrieß:
1. unsortiert, wie er

au» der Mühle

-ZWÄK2. sortiert(staubfrei) „
k)°Korkstanb „

100 „
100 „
100 „

30 ..
40 „
10 „

Oie
Kriegsanleihe
i» die Saat -
der Frieden di«

Ernte!
ie der Landmann das
ersparte Saaigui zur
rechten Zeit der

Erde anvertraut , so mußt üv

jetzt

jeden ersparten Groschen
Deinem Vaterlande leihe»;

Darum zeichne!

II. Neue Korke aus Naturkork,':
» I. Sektkorke fürU

Versand >fürss1000 Stück 330 M.
2. Tiragekorke „ 1000 150

b) Wen,korke:
1. bei einer Länge

bi» zu 35 mm „ 1000 „ 65 „
2. bei einer Länge

von über 25 mm
b>» 35 mm „ 1000 H 80

c) Bierkorke
d) Flache Spunde:

1. bi» 50 mm
Durchmefler „ 1000 „ 35

2. von über 50
bi» 70 mm
Durchmesser „ 1000 ,, 50

für 1000 Stück 40 M.

o) Medizinkorke:
1. bi« 17 mm

Länge für looo »
3. von über 17 bi»

30 mm Länge * looo
3. von über 30

wm Länge
k) Faßkorke
g) Große Spunde bi«

60 wm Durchw, für 1000
b) Kurze spitze Korke „ 1000  ^

III. Neue Korke au» Kunstkork: *
• ) Sektkorke:

1. mit Naturkork-
plättchen für 1000 Ei«,

3. ohne Naturkv'k-
Plättchen „ looo

d) Weinkorke „ looo '
o) Bierkorke „ looo *
d) Medizinkorke:

1. bis 17 mm
Länge „ 1000

2. von über 17 "
mm bi« 20 mm
Länge „ looo

3. von über 30 wm *
„ Ä Länge . 1000

®) Faßkorke „ looo "
0 Große Spunde bis

60 mm Durchw. „ 1000
6) Kronenkorkscheiben„ 1000 "

IV. Gebrauchte Korke(Allkorke) :
ft . Au» Naturkork:

») Sektkorke, zur
Wiederverwen¬
dung geeignete,
frei von Bruch für da« Stück o,

d) Weinkorke, zur m
Wiederverwen¬
dung geeignete,

m

frei von Bruch für da, Stück vn,
o) Bierkorke, zur

>B-
. Die
Mel
B -
!ei du

au,
jnften
A '
|Bai

Wiederverwen
düng geeignet,
frei von Bruch

6) Faßkorke, zur
Wiedervei Wen¬
dung geeignet,
frei von Bruch

o) Alle anderen
Korke, zur
Wiederverwen¬
dung geeignet,
frei vonBruch für da»Kilogram« I«

f) Bruchkorke nur
alt Abfall ver

O.OJ

itib
atfflic

ßl e
KM
5:

b)

Seim
wendbar für da» Kilogramm 0«

8 . Au» Kvnstkort:
») Sektkorke, zur

Wiederverwen- d
düng geeignet,
frei von Bruch für da« Stück0.0?*'

b) Weinkorke, zur "M»
Wiederverwen¬
dung geeignet, -
frei von Bruch „ „ „ 0,01*

o) Alle übrigen I E.
Korke, zur N
Wiederverwen« i W«
düng geeignet für da« Kilogramm 1,0(1 Ö

d) Bruchkorke„ „ . 0,40
V. Aufgearbeitete, zur Wiederverwenduiig

Altkorke
Sektkorke:
1. Naturkorke für 1000 Stück

1000 ISO

1000
1000

1000

40
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Kcfi
wb
iwf

50 fl

3. Kunstkorke
b) Weinkolke:

1. Naturkorke
2. Kunstkorke

o) Bierkoike
(aus Naturkork)

d) Faßkorke
(au, Naturkork) „ 1000

Der Höchstpreis versteht sich für dieu»«
bezeichneren Gegenstände für trockene, «ine
gute Ware, für die unter II und III beM
Gegenstände für die beste Qualität onb, f*
vorstehend Längen oder Durchschnitt»»»^ "
geben sind, für da« jeweilig aufgeführte M»
für die unter IV ft a bis e und IV0 «
c bezejchnrten Gegenstände für bruchfrei» t"^



Zweck wieder verwendbare Ware.
W*'' geringerer Güte oder mit »erinneren
Jr( 4 da » Höchstmaß muß der Preis ent-

pCt geringeren Güte ober dem geringeren
kialoerbrauch niedriger sein zur Ver-

durch die Bekanntmachung gegen
, , Preissteigerung vom 23. Juli 1915
Aketzbl. S . 467) in Verbindung mit
mntwachung, betreffend Ergänzung dieser
,achung vom 22. August 1915 (Reichr-
g 514), vom 23. September 1915

Ljejbl. S . 603) und 23. März 1916
«.fegbi. S . 183) angedrohten Strafen.

Pgdluttf der im § 2 unter II bi» III
,ten Gegenstände durch Händler, welche
Ijjzeilig Erzeuger der verkauften Mengen
L ein Zuschlag von 10 v. H , wenn der

Vieir über 100 Mk beträgt, von 15 o.
nnem Einkaufspreis von über 50 bis

gL von 20 v. H. bei einem solchen von unter
, >u dem Einkaufspreise gestattet.

^ Höchstpreise gelten für jede Veräußerung
«kstrung der vorbezeichnetenGegenstände,
daße» stch um gemäß8 1b der Bekannt¬

er . 9 - 1/6. 17. K. R. A , betreffend
.ghme und Bestandserhebung von Kork-

vom 25. September 1917 beschlagnahme-
pe handelt, oder daß die Veräußerung
Merung auf Grund der 88 4 und 5 der
Dachung Nr. Q. 1/6. 17. ft. R. A. vom
Mlember 1917 gestaltet ist.8 3
,Ut»gs' und Zahlungsbedingungen.

, Die Höchstpreise gelten bei den im 8 2 zu
Meten Gegenständen für Bruttogewicht ein-
M Verpackung, bei Versendung in Säcken

den zu II , III und V bezeichnelen Gegen»
Nausschließlich Verpackung, bei den zu IV
jmten Gegenständen bahn- und postfertig
A, — ab Postamt oder Bahnstation—,
Mi bei den zu IV Re  und f und IV
Ab d bezeichnelen Gegenständen für da»
Mcht.
j Neben den Höchstpreisen dürfen angerechnet

,) die Kosten für Fracht oder Porto und
bei den im 8 2 zu I bi» III undV
bezeichnelen Gegenständen die Kosten für
die Verpackung, fall» der Höchstpreis aus¬
schließlich Verpackung gilt,

d) bei Stundung de» Kaufpreise» bis zu
3 v . H. über Reichebankdiskont als
Jahreszinsen-

8 4
zurückhalten von Vorräte».

8,im Zurückhalten von Vorräten ist sofortige
mang zu gewärtigen.

8 ö
Ausnahme » .

jit besonderen Fällen können Ausnahmen von
it 88 2, 3 festgesetzten Preisen und Liefe-
z. oder Zahlungsbedingungen durch den zu.
igm Militärbefrhlshaber bewilligt werden.

8 6
Anfragen «»d Anträge.

Ile Anfragen und Anträge, die diese Bekannt-
ing betreffen, find an die Kriegs-Rohstoff.

Pag de» Königlich Preußischen Kriegs-
stttium», Sektion Q, in Berlin SW 48,
lhedemannstr. 10, zu richten.

8 7
. Inkrafttreten.
Ae Bekanntmachung tritt mit dem 25.
itrabet 1917 in Kraft.
lmkfurl(Main), den 35. Seplember 1917.

Stellv. Generalkommando
de« 18 Lrmeekorp».
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Sicht,«Mir  ItiL
Der Krieg.

Q Größe - Hauptquartier,  27. Sept

# Ktßlicher ftriegSschsuchlstz:
Heeresgruppe Kronprinz Rupprecht.

sa « Schlacht in Flandern hat gestern voi
fl >>Morgen bi» tief in die Nacht hinein ur

jstd -chen getobt; in Kleinkämpsen setzte ste fu
Jn Morgen fori.
®*b« hat die kampfbewährte vierte Arm«

dem britischen Ansturm getrotzt; Truppen aller
deutschen Gaue haben Anteil an dem Erfolg der
Tage», der dem Feind noch geringeren Gelände-
gewinn brachte al» der 20. September.

Trommelfeuer unerhörter Wucht leitete den
Angriff ein. Hinter ei..er Wand von Staub und
Rauch brach die englische Infanterie zwischen
Mangelaare und Hoüedeke vor, vielfach von
Panzerwagen begleitet.

Der beiderseil» von Langcmarck mehrmals an-
stürmende Feind wurde stels durch Feuer und im
Nahkampf abgeschlagen.

Von der Gegend östlich von St . Julien bi»
zur Straße Menin—Apern gelang den Engländern
bis zu einemK lometer tief der Einbruch in unsere
Abwehrzone, in der dann tagsüber fich erbitterte
wechselvolle Kämpfe abspielten.

Durch Verlegen seiner artilleristischen Maffen-
wirkung suchte der Feind da» Vorziehen und
Eingreifen unserer Regimenter brach fich durch
die Gewalt de« Feuer» Bahn. Der Gegner wurde
in frischem Anwurf an vielen Siellen zurückgeworfen.

Besonder»hartnäckig wurde an den von Zonne-
beke westwärts ausstrahlenden Straßen und am
Abend um Cheluvilt gerungen. Das Dorf blieb
in unserem Besitz.

Weiter südlich bis an den Kanal Coinine«—
Ipern brachen wiederholte Stürme der Engländer
ergebnislos und verlustreich zusammen.

Der Feind hat bisher seine Angriffe nicht er¬
neuert. Mindestens 12 englische Divisionen waren
in Front eingesetzt. Sie hab.n die Festigkeit
unserer Abwehr nicht erschüttert.

In den übrigen Abschnitten der slanderischen
Front und im Artois steigerte sich nur vorüber¬
gehend die Feuertätigkeit.

Die Beschießung von Ostende in ter Nacht
vom 25. bis 26 September forderte außer Ge¬
bäudeschaden auch von der Bevölkerung Opfer.
14 Belgier find getötet, 25 schwer verletzt worden.

Heeresgruppe Deutscher Kronprinz.
Nordöstlich von Soiffonr, in mehreren Ab¬

schnitten des Chemin des Dümes und aus dem
Ostuser der Maas blieb die Kampflätigkeit der
Artillerie lelhafl. Es kam nur zu örtlichen Vor-
seldgefechten.

17 feindliche Flugzeuge find gestern abgeschoffen
worden.

Oestliche« Kriegsschauplatz
Bei Dünaburg, am Naroc,-See, südwestlich

Luck sowie in Teilen der Karpathensront, der ru¬
mänischen Ebene und an der unteren Donau aus-
lebende» Feuer.

Mazedonische Front
Keine Ereigniffe von Bedeutung.

Der Erste Generalquartiermeister
Ludendorff. ;

Likale undprsömzieile  Kachrichtk«.
* Ufingen , 28. Sept. Die überaus reiche

Obsternte  in diesem Jahre bringt auch für die
Obstzüchter unseres Kreist» bedeutende Einnahmen.
Wenn auch das Einbringen de» Obstes noch im An-
angsstadium liegt, so find doch bereit« durch die
Obstankauftstellebeim hrefiaen Kgl. Londratsamt
über 250000 Mark zur Auszahlung gekommen.
Die Obstzüchter wollen ja nicht vergeffen, Kriegs¬
anleihe zu zeichnen. — Die Ernte ist der Zin¬
der Saat , der Frieden ist der Zins der Kriegs¬
anleiheI

* Am 2b. September 1917 find zwei Bekannt¬
machungen: „Q. 1/6. 17. K. R. A., betreffend
Beschlagnahme und BkstandSerhebung von Korkholz,
Korkabfällen und den daraus hergestellten Halb-
und Fertigerzeugnissen, <2- 2/6. 17. X. R. A., be¬
treffend Höchstpreise für Korkabsälle und Korker-
zeugniffe". erlassen worden. Der Wortlaut der
Bekanntmachung ist in den Amtsblättern und
durch Anschlag veröffenilicht worden.

* Am 25. 9. 17. ist eine Bekanntmachung
Nr. W. G. 844/9. 17. KRA betrenffed„ Be-
schlagnahine von gebrauchten und ungebrauchten
Segeln, Zelten und Zeltplanen", erlaffen worden.
Der Wortlaut der Bekanntmachung ist in den
Amtsblättern und durch Anschlag veröffentlicht worden.

Mau zeichnet Kriegsauleihe bei jeder Sank,
Lparkasse» Kreditgenossenschaft, Lebensvrr-

ficherungs-Gesellschast, Postanfiult.

Was viele nicht wifien.
Manche Menschen lieben es, in Vergleichen zu

reden, uw stch interessant zu wachen,' und der Zu¬
hörer ist dann leicht geneigt, diese sür geistreich zu
halten, bejonder», wenn dabei Personen und Ver¬
hältnisse in Gegensatz zueinander gebracht werden.
So wird jetzt ein Sprüchlein herumgesprochen:
„Der Krieg sei nur für die Reichen, die nur noch
reicher würden, — der Mittelstand winde sich durch
die KriegSnöte nur gerade so durch— ober der
Arbeiter gehe ganz zu Grunde."

Nun ist aber der Begriff „reich" und„Mittel¬
stand" an fich schon recht dehnbar, und so bietet
jener Satz in der Tat keinen Anhalt für die Be.
urteilung der Wirkung des Krieges. Aber e« gibt
andere Kennzeichen, wie der Krieg wirkt.

Allerdings werden viele Unternehmer durch
KriegSliefcruugen reich; aber auch der kleinere Kauf¬
mann und der Handwerker, die dem Mittelstände
angehören, alle diese verdienen jetzt bekanntlich viel
Geld, da fie ja die Preissteigerung einfach auf die
Ware draufschlagen; ja in der Regel sogar noch
mehr; also kann dieser Teil deS Mittelstandes keine
finanzielle Not leiden. — Was nun aber den
Arbeiter anbelangt, so zeigen fich nur die hohen
Arbeitslöhne, die in allen Fabriken und Werkstätten
gezahlt werden, sondern auch di- Sparkafsen-Ein-
lagen, die zum größten Teile gerade von Arbeitern
gemacht werden» wie es dew Arbeiterstande jetzt
geht. Im ersten Halbjahre 1917, also mitten im
Kriege, sind beinahe zwei Milliarden Mark (1860
Mill. Mk.) bei den deutschen Sparkassen eingezahlt
worden, also mehr als zu Beginn des Krieges.
Hieraus geht aber hervor, daß der Arbeiter durch
den Krieg nicht zu Grunde geht. Daß aber ganz
abgesehen hiervon, der Krieg gerade auch im 3n-
seresse der Arbeiter fortgesührt werden muß bis
zum fiegreichen Lude, das hat der Mann an der
Spitze der deutschen Gewerkschaften, der Abgeordnete
Legion im Reichstage bei der denkwürdigen Erinne-
rungsfeier am 4. August ds. IS. deutlich und be¬
geistert ausgesprochen. Und da» gleiche tat noch
ihm auch die Bremer Arbeiterschaft mit ihrer de-
kannten Kundgebung. —

Wir olle sehnen uns gewiß nach Frieden, aber
unsere Feinde wollen uns ihn nicht geben: Sie
zwingen un» so zur Fortführung de» Kriege« ! Und
da ruft uns der größte englische Dichter Shake¬
speare daS bekannte Wort zu: „Tue Geld in deinen
Beutel!" — Diese» Geld müssen wir dem Reiche
geben, nicht schenken!

Wir brauchene» nur zu leihen und zwar gegen
recht gute, sichere Zinsen. — Betrachten wir Alle¬
in Allem, so rufen uns klare Vernunft, eigener
Vorteil und selbstlose Vaterlandsliebe die dringende
Mahnungen: „Zeichne auch Du jetzt für die VII.
Kriegsanleihe zur siegreichen Beendigung deS Kriege» I"

Briefkasten.
D . U. Sie bedauern, daß Sie zu Heeres«

und Ziviioienst nicht mehr tauglich seien und
fragen, wie Sie sich nützlich machen können. Wir
glauben. Sie können dem Vaterland dienen, wenn
Sie wieder und immer wieder erzählen, wa» Sie
an der Front gesehen und was dort geleistet wird,
damitJ -der einsieh!. daß er Verpflichtung hat, die
neue Anleihe zu zeichnen, zumal die» kein Opfer
bedeutet, sondern Gewinne verspricht.

Patriot.  Am 2. Oktober wird Hindenburg
70 Jahre. Zur Feier des Tages sollte jeder
Deutscher sein Schcrflcin zur Kriegsanleihe bei¬
tragen. Sie steht im Zeichen Hindenburgs!

StMmardmteMtzmg.
Montag, den 1. Oktober, abendsS1/t Uhr.

Tagesordnung:
1. Mitteilung über den Uebergang der Elek¬

trizitätswerkes an die Stadt Ufingen und
Einrichtung einer besonderen Betriebsleitung.

2. Beschaffung von Notgeld.
3. Beschluß Über eine Hindenburggabe.
4. Verschiedene Anfragen an den Magistrat.

Wer Brotgetreide verfüttert
oder Silber -, Nickel- und Kup-
— fermünzen zurückhült —
versündigt sich am Vaterlande



Möbel *Verkauf.
Wegen Aufgabe meines Gasthofbetriebes verkaufe ich das ganze In¬

ventar, und zwar:
20 Tische mit Eichenholzplatten, 120 Stühle, 1 Schank'
tisch mit Zinkdecknng und Schanksänle, 6 grosse Pe-
troienmlampen, 25 eizerne Gartentische. 150 eiserne
Gartenstühle, 1Piann, 10 Bilder. 400 Biergläser, 150
Weingläser, 1Bowle mit 12 Henkelgläsern, 50 kleine
Gläser, 200 tiefe und flache Teller, 100 Gemüseschüsseln,
20 Suppenschüsseln,40 Kaffee- und Teekannen, 100 Kaffee-
fassen, 75 Löffel, 75 Gabeln, 75 Messer, 15 grosse
Suppenlöffel, 2 Eisschränke, 4 Pfannen, 6 Töpfe and
noch verschiedene Küchengeräte, ferner 18 Betten, 10
Waschtische, 18 Nachttische, 10 Kleiderschränke, 20
Waschgarnitnren, 12 Tische, 18 Stühle, 3 Sophas, 20m
Kleiderleisten, 10 Oefen, 2Herde, 9Kegeln mit4Kugeln
und noch verschiedene andere Artikel.

Das ganze Inventar ist von mir vor 7 Jahren neu gekauft und
während des Krieges wenig gebraucht worden. Es ist daher sehr gut er¬
halten. Der Verkauf findet von heute ab täglich statt gegen gleich bare
Zahlung.

Oberreiferrberg, den 29. September 1917.
C. M. Bienewald

Telephon Nr . 1* „Bassenheirner Hof ".

Zeichnungen am de7. Kriegsanleihe
werden kostenfrei entgegengenommen bei unserer Hauptkasse(Rheinstraße 44),
den sämtlichen Landesbankstellen und Sammelstellen, sowie den Kommissaren
und Vertretern der Naffauischen Lebensversicherungsanstalt.

Für die Aufnahme von Lombard-Kredit zwecks Einzahlung auf die
Kriegsanleihen werden 57*% und, falls Landesbankschuldverschreibungen ver¬
pfändet werden, 5"/» berechnet.

Sollen Guthaben aus Sparkassenbüchern der Naffauischen Sparkasse
zu Zeichnungen verwendet werden, so verzichten wir auf Einhaltung der
Kündigungsfrist, falls die Zeichnung bei unsere« vorgenannten Zeichnungs¬
stellen erfolgt.

Die Freigabe der Spareinlagen erfolgt bereitŝzum 29. Septemberd. Is.

KriessNlkiht-Ukrßchmng.
Zeichnungen bis Mk. 3500.— einschl. ohne  ärztl. Untersuchung gegen eine

geringe Anzahlung,
Zeichnungen von Mk. 3500.— an aufwärts mit ärztl. Untersuchung ohne

Anzahlung.
(Mitarbeiter für die Kriegsanleihe-Versicherung überall̂gesucht.)

Direktion der Namniscben Landesbank.

Standiasser
aus Hartpapier

zum Aufbewahren von Mehl, Grütze, Graupen usw.,
10—200 Pfund fassend, empfiehlt

2) Fritz Schäfer, Gemünden.

wmmpmmmmmmmmgmmmmmmmmmmmm
AmtlicherTaschen-

Fahrplan
fSfiltifl vom1. Juni 1917.
(Leptember-Ausgabe)

Beilage: Bahnsteig-Fahrplan der auf dem Haupl-
dahnhof Frankfurt (Main) abfahrenden und an-

kommenden Züge.
— Preis 2« Pfg . —

Kreisllatt'Druckerei Usingen.

^rkonntmiliung her Saht Jtj
Diese Woche(24. 9. bi- 30. y

frischem Fleisch pro Kopf
Abgabe.

Er sind demnach5 Abschnllieb(r
an den Metzger abzugeben.

Verkaufsstellen sind:
Für Rindfleisch Metzgereien Steinmei, <

berg. * "*•
Für Wursi: Metzgerei Harlmann.

Fleischabholungszelten:
8—9 Uhr Bezirk l.

9- 10 Uhr Bezirk 2.
10- 11 Uhr Bezirk 3.
11—12 Uhr Bezirk4.

Ufingen , den 28. September 19̂7
Städtische» Lebenrwj,,'.,

Der Magistrat
Lihmann.  Vüraer»

intldttfcn:
geben

ein Schäferhunds
Weibchen. Name ffwk

Fritz R euter , Reit end«- ,

NdtkrI. froornnttrii
Sammelt Eicheln und

Annahmestelle Frau Dr . Lortze , änttj»

Oinptcs
oder Stundenmädche « sucht zumI
oder sofort

Frau Prorektor Di*. EhUpt
UstNge«, Kreuzgaffe 28, S

et. Sr,

1)

MohllIlWmtKiichtn.H,
iflun

auch möbliert, zu mieten gesucht. Angidl
den Kreirblatt-Verlag.

irden
Suche zum IS. Oktober ein

jiillgms TNädchen,
okrr Burschen

zum Besorgen der Ausgänge
Hilfe in der Apotheke.

Dr . uäu-  X -otze .|

m

Frei« für Hem-Belitu
Rasteren
Haarschneide»
Bartschneide«
Kopfwäsche»

Mk. 0.Alifl0
0.50 eine
0.30 kn?

die(
PrMa - ßrm &srtgttng mfet

bei Karten »u 10 Nummern »no
Karl fiMnelnchliigei £
Bad Homburg — Louisenstr.

0.3(1V

Empfehle:

feint| rtoi«$ollrn ja 85
1) XDi. -A». X -öt

irchlche Avftigm.
Gottesdienst in der evangelische»

Sonntag,  den 30- September 1U7-
17, Sonntag nach Trinitatis.

Vormittags 10 Uhr'
Predigt: Herr Dekan Bohrid,

Lieder: Nr. 2S, 1- 2. — Nr. 280, 1- 4 und
Nachmittags*/»2 Uhr: Kindergottendieust-

Lieder: Nr. 4S0,1—2. Nr. 3S3 und 394.
Amtswocher Herr Dekan Bohr >».

i rro

Gottesdienst in der katholische«Aich
Sonntag,  den 30. September M-

Vormittag» 8'/, Uhr. — Nachmittag« 2 Uhr.

Hierzu da» „Illustrierte
blatt" Nr. 39 und de« La»dn>l

Wochenblatt Rr. 36.
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